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Hintergrund

Ohne Frage verbinden sich mit der zu-
nehmenden Inanspruchnahme wirksamer
Impfungen gegen COVID-19 Hoffnungen
auf ein absehbares Ende der Coronavirus-
pandemie und den damit einhergehen-
den Einschränkungen von Grundrechten.
Gerade in Kliniken des Maßregelvoll-
zuges haben letztere im Interesse des
Infektionsschutzes zu teils erheblichen
Veränderungen der Behandlungsabläufe,
der Durchführung von Lockerungen und
somit – vor dem Hintergrund des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes – sowohl
juristischen als auch ethischen Dilemma-
ta geführt [15, 21]. Mittlerweile liegen
nun, beruhend auf den Erfahrungen des
bayerischen Maßregelvollzuges, belastba-
re, strukturierte Handlungsempfehlungen
vor, die sowohl Infektionsschutz als auch
Patientenrechte und Sicherheitsaspekte
umfassend berücksichtigen und auf die
für das Management künftiger Pandemi-
en im Maßregelvollzug zurückgegriffen
werden kann [8]. Daten aus dem Strafvoll-
zug der Vereinigten Staaten von Amerika
sowie aus Gefängnissen in England und
Wales legen übereinstimmend nahe, dass
die COVID-19-bedingte Mortalität in den
jeweiligen Einrichtungen gegenüber der
COVID-19-Mortalität in der Allgemeinbe-
völkerung in etwa um den Faktor 3 erhöht
war [2, 19], was die enorme Bedeutung
derartiger Maßnahmen in Einrichtungen
des Straf- und Maßregelvollzuges unter-
streicht. Aktuelle Daten aus dem Strafvoll-
zug in Rhode Island, Vereinigte Staaten

von Amerika, zeigen, dass mit den aktuell
verfügbaren Impfstoffen bei gleichzeitig
nur sehr selten beobachteten „Impfdurch-
brüchen“ diesem dramatischen Befund
abgeholfen werden könnte [3]. Nachvoll-
ziehbar ist somit auch, dass sowohl auf
ethischer Grundlage als auch im Interesse
des Infektionsschutzes eine Priorisierung
inhaftierter bzw. untergebrachter Perso-
nen im Zuge nationaler Impfkampagnen
gegen COVID-19 geboten ist [7, 20].

Situation in der Bundesrepublik
Deutschland

Während der Deutsche Ethikrat bereits im
Februar 2021 Überlegungen zu der Frage
veröffentlichte, wie der mögliche Wegfall
der Gründe für den Entzug individueller
Freiheitsrechte infolge einer wirksamen
Impfung unter normativen Gesichtspunk-
ten mit dem Bedürfnis der Allgemein-
heit nach Schutz vor einer COVID-19-
Infektion und Gleichbehandlung in Ein-
klang gebracht werden könnte, wurden
auch explizit marginalisierte, in beson-
derem Maße schutzbedürftige Gruppen
in die o.g. Überlegungen mit einbezo-
gen (https://www.ethikrat.org/fileadmin/
Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/
deutsch/ad-hoc-empfehlung-besondere-
regeln-fuer-geimpfte.pdf). Konkret heißt
es hierzu:

Aufgrund der Isolationsmaßnahmen sind die
in Pflege-, Senioren-, Behinderten- und Hos-
pizeinrichtungen Lebenden noch immer Be-
lastungen ausgesetzt, die erheblich über das
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hinausgehen, was andere Bürgerinnen und
Bürger erdulden müssen. Diese Sonderbelas-
tung ist nur zu rechtfertigen, solange die in
solchen Einrichtungen Lebenden noch nicht
geimpft sind. Sie gehören unter anderem des-
halb zur ersten Gruppe, die derzeit geimpft
wird.

Bemerkenswerterweise blieben hier die
spezifischen Gegebenheiten hinsichtlich
der Bedürfnisse und Freiheitsrechte von
im Maßregelvollzug untergebrachten Pa-
tienten – immerhin ein relevanter Teil al-
ler in psychiatrischen Kliniken behandel-
ter Patienten [11] – letztlich unberück-
sichtigt, obwohl sie ähnlichen Lebensbe-
dingungen und Beschränkungen der Frei-
heits- und Besuchsrechte wie in Pflegeein-
richtungen untergebrachte Personen aus-
gesetzt waren und ebenfalls ein erhöh-
tes Sterberisiko aufweisen. Auch psychisch
schwer erkrankte Patienten, die in allge-
meinpsychiatrischen Versorgungsstruktu-
ren behandelt werden, wurden im Rah-
men der nationalen deutschen Impfstra-
tegie zunächst nicht mit einer prioritären
Impfempfehlung bedacht [4], obwohl sie
einem nachweislich erhöhten Risiko aus-
gesetzt sind, infolge einer COVID-19-Er-
krankung zu versterben [17]. Später wur-
de dann eine Priorisierung vergleichswei-
se schwerer erkrankter allgemeinpsychia-
trischer Patienten empfohlen; schutzbe-
dürftige Patienten im Maßregelvollzug er-
hielten jedoch bei anhaltender Knappheit
der verfügbaren Impfstoffe weiterhin kei-
ne explizite Empfehlung zumbevorzugten
AngeboteinerCOVID-19-Impfung.Die sich
hieraus ergebende faktische Diskrepanz in
derBehandlungpsychischerkrankterMen-
schen mutet angesichts der o. g. Befunde
jedoch artifiziell an.

Im internationalen Vergleich ist erwäh-
nenswert, dass Ende Dezember 2020 auch
47% der Bundesstaaten der Vereinigten
Staaten von Amerika keine spezifische
Empfehlung dazu abgaben, wann unter
Gefängnisbedingungen lebende Perso-
nen im Verlauf der Phasen der nationalen
Impfkampagne ein Impfangebot erhalten
sollten [22], obwohl deren erhöhtes Risi-
ko infolge einer COVID-19-Erkrankung zu
versterben bereits bekannt war [19].

Mit der Möglichkeit einer wirksamen
ImpfunggegenCOVID-19 für imMaßregel-
vollzug untergebrachte Patienten verbin-

det sich aus der Sicht der Autoren nun ei-
nerseits die Hoffnung, dass Problemfelder,
die einen direkten Bezug zur Pandemie-
situation aufweisen, und eine Knappheit
an Impfstoffen an Relevanz verlieren wer-
den. Andererseits ergeben sich hierdurch
möglicherweise auch neue Fragestellun-
gen von praktischer Relevanz, die mittel-
fristig an Bedeutung gewinnen könnten.

Einige relevante Problemfelder

Einwilligungsfähigkeit

Während wohl kaum eine Debatte da-
rüber entstehen dürfte, ob gemäß § 64
StGB untergebrachte Patienten mehrheit-
lich einwilligungsfähig hinsichtlich der Ap-
plikation einer Impfung gegen COVID-19
sein könnten, so stellt sich die Situation in
der Maßregel gemäß § 63 StGB grundle-
gend anders dar, wo ein wesentlicher Teil
der Untergebrachten an einer Schizophre-
nie erkrankt ist [10]. Insbesondere mit der
Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit in
medizinischeMaßnahmen sind jedochho-
he Anforderungen verbunden [5], denen
Patienten mit chronischen, willensbestim-
menden Krankheitssymptomen mitunter
nicht gerecht werden. Doch weisen gera-
de an einer Schizophrenie erkrankte Pa-
tienten eine erhöhte COVID-19-Mortalität
auf [13]. Gerade hier sind also eine eng-
maschige Zusammenarbeit mit gesetzli-
chen Betreuern und eine gründliche psy-
chiatrische Befunderhebung im Hinblick
auf die Einwilligungsfähigkeit der Patien-
ten unbedingt geboten. Impfungen ge-
gen den natürlichen Willen dieser über-
durchschnittlich häufig Zwangsmaßnah-
men unterworfenen Patientengruppe [18]
erscheinen aus der Sicht der Autoren der-
zeit unter ethisch-moralischen Gesichts-
punkten kaum begründbar. Andererseits
kommt gerade Behandlern in der foren-
sischen Psychiatrie eine wesentliche Rol-
le bei der Akzeptanz von Impfungen bei
forensisch untergebrachten Patienten zu
[1]. Dies setzt allerdings auch voraus, dass
COVID-19-Impfungen unter Mitarbeitern
der forensischen Psychiatrie eine hohe Ak-
zeptanz aufweisen. Ferner wird die Frage
zu beantworten sein, wie unter den Bedin-
gungendesMaßregelvollzuges angesichts
der bekannten Infektionsrisiken mit Pati-
enten verfahren werden soll, die aufgrund

einer freienWillensbildungeineCOVID-19-
Impfung ablehnen. Zu diesem Thema lie-
genmittlerweile ersteDiskussionsbeiträge
vor [12].

Besondere Patientengruppen

AktuelleDatenausdemVereinigtenKönig-
reich [9] weisen darauf hin, dass forensisch
untergebrachte Patienten mit einem Mi-
grationshintergrund, die auch in Deutsch-
land im Vergleich zu ihrem Anteil an der
Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich
häufig in forensisch-psychiatrischen Klini-
ken untergebracht sind [16], wahrschein-
lich häufiger eine Impfung gegen COVID-
19ablehnenalsanderePatienten.Hierwird
in der Beratung und Aufklärung beson-
dersaufkultursensibleAspekteder forensi-
schen Therapie und etwaige Sprachbarrie-
ren zu achten sein.Möglicherweise spielen
auch Sozialisationsbedingungen in wirt-
schaftlich benachteiligten Regionen, Bür-
gerkriegsgebieten usw., wo Gesundheits-
vorsorge und Impfungen gegebenenfalls
eine geringere Bedeutung beigemessen
wird, bei der Ablehnung einer COVID-19-
Impfung eine Rolle. Es wird also darauf
ankommen, eine im Vergleich schlechtere
Beratung und Versorgung dieser Patien-
tengruppe unbedingt zu vermeiden. In ak-
tuellen Konsensuspapieren wird eine Ver-
besserung der Versorgung gerade dieser
Patienten ausdrücklich angemahnt [14].
Möglicherweise könnte hier sprachunab-
hängiges Informationsmaterial dazu bei-
tragen, Barrieren beim Zugang zu effekti-
ven medizinischen Maßnahmen wie Imp-
fungen zu reduzieren [6].

Rehabilitationsperspektiven

Grundsätzlich erscheint auch die Frage
berechtigt, inwiefern die Ablehnung einer
COVID-19-Impfung oder eine diesbezüg-
lich mangelnde Einwilligungsfähigkeit
Auswirkungen auf die gesellschaftliche
Rehabilitation außerhalb und die Behand-
lung dieser Patienten innerhalb forensi-
scher Kliniken, beispielsweise in Bezug auf
die Durchführung von Gruppentherapien,
Lockerungen, Erprobungen und weite-
re vollzugsöffnende Maßnahmen, haben
könnte. Derzeit werden für nicht gegen
COVID-10 geimpfte Personen Beschrän-
kungen des Zugangs zu bestimmten
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Aspekten des öffentlichen Lebens disku-
tiert und digitale Gesundheitsnachweise
eingeführt. Hier wird einer möglichen Be-
nachteiligung dieser Patienten oder einer
Verzögerung des Behandlungsverlaufes
im Zusammenhang mit Maßnahmen des
Infektionsschutzes im Vergleich mit ande-
ren Patienten, die eine Impfung erhalten
haben, vorzubeugen sein. Darüber hinaus
sind Auswirkungen auf die Möglichkeiten,
Plätze in komplementären Wohneinrich-
tung mit dem Ziel der Durchführung einer
Dauererprobung zu organisieren oder die
Integration in einen Werkstattbetrieb zu
ermöglichen, abzuwarten.

Schlussbemerkung

Die oben aufgeführten Fragestellungen
sind mitnichten als erschöpfend darge-
stellt zu betrachten, sondern sollen aus
der Sicht der Autoren lediglich einen ers-
ten Beitrag zur Diskussion spezifischer Fra-
gestellungen im Hinblick auf COVID-19-
Impfungen imMaßregelvollzugdarstellen.
Darüber hinaus sind viele weitere Fragen
vondirekter praktischer Relevanz denkbar:
Wie sollte man beispielsweise damit um-
gehen, wenn Patienten bestimmte Impf-
stoffe ablehnen oder in einer spezifischen
Kliniknur ImpfstoffezurVerfügunggestellt
werden, die von der ständigen Impfkom-
mission des Paul-Ehrlich-Instituts nicht für
alleAltersgruppenempfohlenwerden?Zu-
sammenfassend zeigen sich hier also ein-
mal mehr die großen Herausforderungen,
denen Patienten und Behandler im Maß-
regelvollzug im Zusammenhang mit der
COVID-19-Pandemie ausgesetzt sind.

Bisherige Erfahrungen an der Klinik
für Forensische Psychiatrie des Pfalzklini-
kums weisen auf eine gute Annahme des
Impfangebotes unter Patienten und Mit-
arbeitern hin (Stand Ende August 2021).
Aufklärungs- und Beratungsgespräche
mit an einer Schizophrenie erkrankten
Patienten gestalteten sich erwartungsge-
mäß aufwendiger. Generelle, patienten-
unabhängige Schwierigkeiten hinsichtlich
Beratung und Aufklärung ergaben sich da-
raus, dass noch Anfang Juni 2021 seitens
der zuständigen Behörden keine Zusa-
gen hinsichtlich des konkret zum Einsatz
kommenden Impfstoffes erhältlich waren,
was auch auf die eingangs erwähnte
Knappheit der Impfstoffe und das Fehlen

einer konkretenPriorisierungsempfehlung
zurückzuführen gewesen sein mag.

Angesichts der eingangs skizziertenBe-
fundlagewird imZuge künftiger Pandemi-
en also besonders auf die Bedürfnisse und
Rechtemarginalisierter Personengruppen,
die unter denBedingungen einer gerichtli-
chenUnterbringung leben, zu achten sein.

Fazit für die Praxis

4 Es liegen mittlerweile praktisch bewährte
Empfehlungen zum Pandemiemanage-
ment in der forensischen Psychiatrie vor.

4 Bei der Beratung der Patienten sind deren
Einwilligungsfähigkeit und Schutzbedürf-
tigkeit unbedingt zu beachten.

4 Behandler können die Entscheidung ihrer
Patienten für eine Impfung dabei positiv
beeinflussen.

4 Patienten mit Migrationshintergrund sind
im Hinblick auf den Zugang zu Impfungen
möglicherweise benachteiligt.

4 Rehabilitationsperspektiven von Patien-
ten, die keine Impfung erhalten haben,
müssen wo immer möglich gewahrt blei-
ben.

4 Einer Benachteiligung forensischer Pati-
enten muss im Zuge künftiger Pandemien
bewusst entgegengewirkt werden.
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Buchbesprechung

Gerhard Gründer
Psychopharmakaabsetzen?Warum, wann undwie?

Urban & Fischer/Elsevier 2022, 113 S., (ISBN: 978-3-437-23585-6), 29 EUR

Auf schlanken 113 Seiten lässt uns Prof.
Gründer an seinem in Breite und Tiefe beein-

druckenden Wissen über psychopharmako-

logische Grundlagen und klinische Studien
teilhaben. Fallbeispiele und viele praktische

Hinweise runden das Buch ab. Der Bogen
spannt sich von den Antidepressiva über

die Neuroleptika, die Benzodiazepine bis zu

Lithium.

Wer Prof. Gründer kennt, weiß, dass er bis vor

einigen Jahren seine Expertise häufig dazu
nutzte, kritische Stellungnahmen zu Psycho-

pharmaka unmittelbar zurückzuweisen und
hierbei gelegentlich in den Verdacht geriet,

zu sehrdas Liedderpharmazeutischen Indus-

trie zu singen. Seine vielfältigen finanziellen
Beziehungen zur Industrie bestehen bis heu-

te. Noch 2013 hatte Gründer eine DGPPN-

Presseinformation der mit dem unzutreffen-
den und in seiner Wortwahl irritierenden

Titel „Antidepressiva helfen Selbstmorde
zu verhindern“ gerechtfertigt und negative

Berichterstattung über Psychopharmaka ab-

gelehnt, da sie Menschen verunsicheren und
ihnen schaden würde.

Umso erstaunlicher ist die kritische Haltung,
die Gründer seit wenigen Jahren zeigt, und

noch mehr die schonungslose Zusammen-
stellung höchst beunruhigender Befunde zu

Langzeiteffekten von Psychopharmaka. Es

verwundert nicht, dass Gründer im Einlei-
tungskapitel Kollegenmit denWorten zitiert,

er hätte sich „vom Saulus zum Paulus“ ge-

wandelt. Nunmehr beginnt Gründer, dass
es der Glaubwürdigkeit und der Reputation

des Faches Psychiatrie schade, nicht offen
über langfristige negative Folgen einer Psy-

chopharmakotherapie zu sprechen. Fast in

Form einer Generalabrechnung legt er dann
dar, dass Antidepressiva und Neuroleptika

nicht nur Absetz- und Entzugssymptome

hervorrufen, sondern aufgrund von Toleranz-
entwicklung auch Chronizität und Therapie-

resistenz bewirken können Folgen, die wohl
auch nach dem Ende der Pharmakotherapie

fortbestehen. Noch anderthalb Jahre nach

dem Absetzen von Fluoxetin war in einer
Affenstudie eine Erhöhung der Serotonin-

transporterexpression festzustellen; und die

Dopamin-Supersensitivität nach einer Neu-
roleptikabehandlung persistiert ebenfalls,

mit einem entsprechend erhöhten Rezidi-

vrisiko ein Befund, der eigentlich schon seit
Jahrzehnten aus dem dauerhaften Fortbe-

stehen tardiver Dyskinesien auch nach Been-
digung der Neurolepsie abgeleitet werden

kann. Schizophrene Negativsymptomatik

und kognitive Defizite sind vermutlich häufig
Artefakte einer neuroleptischenMedikation

oder zumindest einer zu hohen Dosis.

Fazit: Das Buch lässt nachvollziehen, wie

Gründers aufgrund seiner allumfassenden
Kenntnis der Befunde zur Änderung sei-

ner Beurteilung von Psychopharmaka kam.

Seiner Forderung, schon beim Beginn ei-
ner Medikation müsse deren Beendigung

mitgedacht werden, ist zuzustimmen. Er

legt dar, dass die S3-Leitlinien (Depression;
Schizophrenie) hier weiter sind, als die Be-

handlungsrealität, wenn sie vom Einsatz von
Antidepressiva bei leichten Depressionen

abraten und darauf hinweisen, dass eine

Neuroleptika-Dosiserhöhung rückgängig zu
machen ist, wenn sie keinen klinischenMehr-

wert erbrachte, sowie, dass Medikamente

ohne klaren Nutzen abgesetzt und nicht
durch ein weiteres Pharmakon ergänzt ge-

hören. Das kluge Buch hinterlässt erhebliche
Verunsicherung und der Titel würde treffen-

der lauten „Psychopharmaka ansetzen?“.

Prof. Dr. med. TomBschor, Berlin
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